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Beiträge
-> (K)eine Einstandspflicht beschränkt Geschäftsfähiger aus Cic wegen
I— 115 C LI I inErklärungsfehlverhaltens?............................................................................. ...
Bis zum KindRÄG 2001 spielte § 866 ABGB zwar in seinem unmittelbaren Anwendungsbereich nur eine 
geringe Rolle, hatte aber generelle Bedeutung für die Beurteilung der Haftung beschränkt Geschäftsfähiger 
aus culpa in contrahendo. Seitdem das KindRÄG 2001 § 866 ABGB aufgehoben hat, ist strittig, ob Min­
derjährige aus culpa in contrahendo haften.
Von Sixtus-Ferdinand Kraus

Betriebsschließungen nach dem Wiener Wettengesetz.......................................
... oder: Was ist und woran erkennt man einen dinglichen Bescheid?
Eine Anfang 2021 ergangene Entscheidung des VwGH gibt Anlass, wieder einmal das Wesen eines ding­
lichen Bescheids zu reflektieren und den Umfang der Rechtswirkungen eines solchen Bescheids auszuloten. 
Von Bernd Wieser

• Schuldunfähig durch verzögerte Reife - Teil 2 ................................................................... 
Juristische und psychologische Aspekte
Wer das 14. Lebensjahr vollendet hat, ist für Straftaten grundsätzlich strafrechtlich verantwortlich. Der Ge­
setzgeber vermutet ab diesem Alter die Schuldfähigkeit. Nach § 4 Abs 2 Z 1 JGG sind jugendliche Straftäter 
jedoch nicht strafbar, wenn sie aus bestimmten Gründen noch nicht reif genug sind, das Unrecht der Tat 
einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Im 1. Teil (ÖJZ 2022, 374) schildert Klaus Schwaighofer 
die historische Entwicklung und die Voraussetzungen dieser „verzögerten Reife": Auf welche Reife kommt 
es an? Welche Umstände können zu einer fehlenden Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit führen? Welche 
Hinweise gibt es, dass eine Begutachtung durch einen Sachverständigen angezeigt ist? Im 2. Teil gibt Sal­
vatore Giacomuzzi einen Überblick über mögliche Beurteilungsansätze bei der Begutachtung und weist auf 
praktische Probleme durch das Fehlen verlässlicher Beurteilungskriterien hin.
Von Salvatore Giacomuzzi
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OGH 22. 12. 2021, 3 Ob 218/21 m
57: Widerruf nach § 1330 ABGB: Hinweis auf die Verurteilung ist zulässig
Mit Anmerkung von Christoph Brenn

•Sachenrecht............. |
OGH 20. 10. 2021,6 Ob 171/21 x
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58: Nachbarrecht: Abwehr der durch eine Luftwärmepumpe erzeugten Luftströme und Geräuschimmissionen

= Schadenersatzrecht• UVI ICVICI IVL OCL&I IL •"••••••En’EIaa.,,..,’.,’-

OGH 6.8. 2021,6 Ob 92/21d
59: Schadenersatzverjährung gegenüber juristischen Personen I

OGH 29.9.2021,7 Ob 113/21 z............................................................................................
60: Schadenersatzverjährung gegenüber juristischen Personen II
Mit Anmerkung von Raimund Madl 
OGH 21.10.2021,2 Ob 31/21d.................................. .. ...................................................
61: Angehörigenpflege: Keine „Ohnehin-Anwesenheit" bei ständigem Betreuungserfordernis
Mit Anmerkung von Christian Huber

Strafprozessrecht.........
OGH 14. 12. 2021,13 Os 113/21 y 
62: Sachkunde von Dolmetschern
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